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1. SANIERUNGSVORAUSSETZUNGEN 
 
1.1 Durchführung der städtebaulichen Erneuerung in Stegen 

 
Die Gemeinde Stegen hat mehrmals Mal einen Antrag auf Aufnahme in ein 
städtebauliches Erneuerungsprogramm, zuletzt für das Programmjahr 2011 gestellt. Die 
Gemeinde hat die Wartezeit bis zur Aufnahme sinnvoll genutzt, indem sie im Vorgriff auf 
die erhoffte Aufnahme den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen im Jahr 2009 
veranlasst hat. 
 
Nach Zeiten des Wachstums und der Prosperität muss die Gemeinde nunmehr verstärkt 
das Augenmerk auf die Innenentwicklung und die Sicherung und den Erhalt der örtlichen 
Infrastruktur richten. Ein wesentlicher Baustein konnte im Zuge der Vorbereitungen des 
Antrages und der Vorbereitenden Untersuchungen erreicht werden: die 
Auseinandersetzung mit den Defiziten der Gemeinde im innerörtlichen Bereich 
gemeinsam mit allen Akteuren (Bürger, Gewerbetreibende, Gemeinderat und Verwaltung) 
sowie Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplanes für die Ortsmitte. Im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchungen konnten diese Erkenntnisse entsprechend vertieft 
werden.  
 
Um Beurteilungsgrundlagen für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes zu 
gewinnen, die allgemeinen städtebaulichen Ziele festzulegen bzw. fortzuschreiben und 
die Durchführbarkeit der Sanierung auch in finanzieller  Hinsicht nachzuweisen, sieht der 
Gesetzgeber in § 141 BauGB die Durchführung so genannter "Vorbereitenden 
Untersuchungen" vor.  
 
Hierzu gehört die Kenntnis über die sozialen, strukturellen und städtebaulichen 
Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden Ziele und die 
Durchführbarkeit der Sanierung. Die Einstellung und Mitwirkungsbereitschaft der 
Grundstückseigentümer und anderer Nutzungsberechtigter ist dabei von besonderem 
Interesse, da sie wesentlich ist für das Gelingen der Sanierung. 
 
Am 21.04.2009 hat der Gemeinderat die Durchführung der Vorbereitenden 
Untersuchungen beschlossen und den Auftrag hierzu an die Rüdiger Kunst - 
KommunalKonzept GmbH erteilt. Mit den von der Sanierung betroffenen Eigentümern 
wurden im Juli  2009 Gespräche geführt. 
 
Die Aufnahme in das Programm „für kleinere Städte und Gemeinden (LRP) erfolgte mit 
Bescheid vom 04.03.2011. 
 
Gemäß § 142 BauGB ist das vorgesehene Sanierungsgebiet in einer Sanierungssatzung 
förmlich festzulegen. Der Beschluss wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Vorbereitenden Untersuchung dem Jahr 2009 und deren Fortschreibung am 22.03.2011 
gefasst und am 01.04.2011 veröffentlicht.  
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1.2 ZUSAMMENFASSUNG DES ZEITLICHEN ABLAUFS: 

 

21.04.2009 Beschluss des Gemeinderates: Beginn der Vorbereitenden 

Untersuchungen 

30.04.2009 Veröffentlichung Vorbereitenden Untersuchungen  

21.07.2009 und 24.07.2009 Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen 

04.08.2009 Vorstellung Planung Edeka Angrenzer 

April 2010 Ergänzung VU Ergebnisse nach Abstimmung Bauverein 

bezüglich Edeka – weitere Konkretisierung 

März 2011 Nachuntersuchung VU  / Bericht Gemeinderat 

März 2011 Städtebaulicher Wettbewerb zur Überplanung des  

Edeka-Areals. 

22.03.2011 Beschluss des Gemeinderates Förmliche Festlegung 

01.04.2011 Veröffentlichung Förmliche Festlegung /  

Rechtskraft am 08.04.2011 
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1.3 Ablaufschema einer städtebaulichen Erneuerung nach dem Baugesetzbuch 
 

EINZELNE PHASEN IM 
ABLAUF EINER SANIERUNG 

 

 Voruntersuchungen und Antragstellung für das 
Sanierungsprogramm 

 Feststellung von städtebaulichen Missständen 
 Grobanalyse und Lösungsansätze 
 Erste Kosten- und Finanzierungsübersicht 
  

Beschluss des 
Gemeinderates 

Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen 

 Vorbereitende Untersuchungen 
 Bestandserhebung und Analyse der rechtlichen, 

wirtschaftlichen,  städtebaulichen und sozialen Verhältnisse 
 Entwicklung konkreter Ziel- und Planvorstellungen 

Neuordnungskonzept 
 Grundzüge eines Sozialplanes 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Beteiligung Träger öffentlicher Belange 
 Verfeinerte Kosten- und Finanzierungsübersicht 
  

Beschluss des 
Gemeinderates 

Förmliche Festlegung   
(Abgrenzung, Verfahren, Förderung) 

 Sanierungsdurchführung 
 Betreuung und Beratung der Stadt, beteiligter Bürger und 

auch Investoren 
 Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.) und 

Finanzplanung 
 Ordnungsmaßnahmen und Grunderwerb der Stadt 

sowie u.a.:     –  Bodenordnung 
                      – Umsetzung von Bewohnern und Betrieben 
                      –  Durchführung des Sozialplanes 
                      –  Abbruch von Gebäuden 
                      – Verkehrslenkung und Stellplatzschaffung 
                      –  Ergänzung von Versorgungseinrichtungen  

 Baumaßnahmen:   
                 – Neubau von privaten und öffentlichen Gebäuden 
                 –  Modernisierung und Umnutzung von Gebäuden  

  

Beschluss des 
Gemeinderates 

Abschluss der Sanierung 

 Aufhebung der Sanierungssatzung 
 Schlussabrechnung der gesamten Sanierungsmaßnahmen 
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1.4 Voraussetzung für die Durchführung 
Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ist das Vorliegen 
städtebaulicher Missstände in dem betreffenden Gebiet. Es werden zwei Arten von Missständen 
unterschieden, einmal Substanzschwächen und zum anderen Funktionsschwächen: 
 
Substanzschwächen liegen dann vor, wenn das Gebiet nach seiner Bebauung oder nach seiner 
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 
nicht entspricht. 
 
Funktionsschwächen liegen vor, wenn das Gebiet in Erfüllung der Aufgabe, die ihm nach seiner 
Lage und Funktion obliegt, beeinträchtigt ist. Auch der unbebaute Zustand eines Gebietes kann 
eine Funktionsschwäche darstellen, wenn eine Bebauung oder eine andere Nutzung zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  
 
Wie eingangs bereits beschrieben wurden im Untersuchungsgebiet Substanzschwächen 
(baulicher Zustand einzelner Gebäude) festgestellt. Das Untersuchungsgebiet weist darüber 
hinaus Funktionsschwächen bei der vorhandenen Infrastruktur auf.  
 
 

1.5 Sanierungsziele 

Die Sanierung in Stegen hat u. a. die Ziele: 
 

• Sicherung und Verbesserung der Grund- und Nahversorgung  
Schaffung eines Identität stiftenden Ortsmittelpunktes 
 

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität durch Schaffung einer Ortsmitte 
insbesondere durch den Abbruch des derzeitigen Edeka-Ladens und Neubau an gleicher 
Stelle.  
 

• Erhaltung und Verbesserung öffentlicher Infrastruktureinrichtungen inkl. energetischer 
Sanierung.  

 

• Verbesserung der Straßenraumgestaltung 
 

• Umbau/Anpassungsarbeiten Rathaus 
 

• Energetische Erneuerung des Kindergartens 

 
 
1.6 Behebung von städtebaulichen Missständen 

Ein Gebiet wird wesentlich verbessert, wenn bauliche und sonstige Anlagen errichtet, 
modernisiert, instandgesetzt oder erhalten werden. Zur Behebung ist nicht erforderlich, dass 
alle städtebaulichen Missstände beseitigt werden. Es reicht, wenn die vorhandenen 
Missstände wesentlich gemindert oder durch die Maßnahmen der Gemeinde private 
Investitionen so angeregt werden, dass sich ein Erneuerungsprozess aus eigener Kraft 
vollziehen kann. 
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1.7 Maßnahmen zur Behebung 
 

Zur Behebung städtebaulicher Missstände kommen insbesondere in Betracht: 

• die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden, 
• die Beseitigung baulicher Anlagen, Umbauten und Neubebauung,  
• die nutzungsgerechte Aufbereitung von Flächen,  
• die Herstellung, Erweiterung oder Umgestaltung von Erschließungsanlagen, 
 
 
1.8  Zweckmäßigkeit des Verfahrens 
 

Die Durchführung einer Sanierung ist absolut erforderlich und sinnvoll, wenn nur durch die 
Bereitstellung der Sanierungsfördermittel die Beseitigung der städtebaulichen Missstände 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums erreicht werden kann. Das Sanierungsverfahren 
ermöglicht die Anwendung der §§ 144 - 145 BauGB, mit dem die Durchführung von 
Sanierungsmaßnahmen erheblich erleichtert wird. 
 
 
1.9 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Sanierung sind zum einen das Baugesetzbuch (§§ 136 - 
164 BauGB) und zum anderen die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die 
Vorbereitung, Durchführung und Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen 
(Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR 2007). Die Gemeinde entscheidet über die Höhe der 
Fördermittel für private Modernisierungsmaßnahmen, während für kommunale Maßnahmen die 
StBauFR maßgeblich ist. Indessen besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von 
Fördermitteln. Gefördert wird die städtebauliche Erneuerung als Gesamtmaßnahme innerhalb 
des abgegrenzten Sanierungsgebietes auf der Grundlage der aufgestellten Sanierungsziele. 
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2. STRUKTURDATEN UND PLANUNGSVORGABEN 
 
2.1 Regionalplan Südl. Oberrhein 1995
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2.2 Lage im Raum 
 
Die Gemeinde Stegen gehört zum Landkreis Breisgau Hochschwarzwald und hat zwei 
weitere Ortsteile Wittental und Eschbach. Die Gemeinde liegt ca. 15 Kilometer südöstlich der 
Randzone zum Verdichtungsraum des Oberzentrums Freiburg und befindet sich an der 
Entwicklungsachse Freiburg – Kirchzarten – Titisee-Neustadt. 
 
Durch die Lage in der Nähe zur  B 31 sowie die gute Verbindung nach Kirchzarten verfügt 
die Gemeinde über eine gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz.  
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2.3 Lage im Ort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung:  
Das Sanierungsgebiet erstreckt sich entlang von der Kirchzartener Straße. bis zur 
Weilerstraße und umfasst die angrenzenden Bereiche sowie das Rathaus, Edeka-Gebäude, 
damit die unmittelbare Ortsmitte des Hauptortes von Stegen. 
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3. ERGEBNISSE DER VORBEREITENDEN UNTERSUCHUNGEN 
 
3.1 Untersuchungsgebiet 

 
Das Untersuchungsgebiet wurde so abgegrenzt, dass alle Bereiche erfasst wurden, in denen 
sowohl öffentliche als auch private Maßnahmen zur Verwirklichung einer Neuordnung notwendig 
bzw. sinnvoll erschienen. Das dem Beschluss über den Beginn der Vorbereitenden 
Untersuchungen zugrunde liegende Untersuchungsgebiet umfasst im Wesentlichen den 
erweiterten Bereich des Ortsmittelpunkts, die Grund- und Nahversorgung sowie  die daran 
angrenzenden Grundstücke, sowie Flächen, die für flankierende Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Sanierungsziele in Anspruch genommen werden. Bei den an das Untersuchungsgebiet 
angrenzenden Grundstücken wurde jeweils untersucht und abgewogen, ob eine Aufnahme in das 
Gebiet zweckmäßig ist. Die genaue Abgrenzung ist dem untenstehenden Plan "Abgrenzung 
Untersuchungsgebiet Vorbereitende Untersuchung gem. § 141 BauGB" zu entnehmen.  
 
 
Abgrenzung des Gebietes der Vorbereitenden Untersuchung 
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3.2 Grundlagen der Bestandsaufnahme und Vorgehen 
 
Die grundstücks-, haushalts- und personenbezogenen Daten wurden erfasst durch Erhebungen 
aus dem Grundbuch und der Einwohnermeldedatei und den Bauakten. 
 
Ergänzt wurde dies nach eigener Beurteilung vor Ort und durch persönliche Befragung der 
Eigentümer, Mieter und der Gewerbetreibenden. Diese wurden angeschrieben und ein 
Gesprächstermin vereinbart. Kam dieser nicht zustande, z.B. weil die Betroffenen nicht zum 
vereinbarten Zeitpunkt erschienen sind, wurde der Fragebogen zugestellt und um Rücksendung 
gebeten. Die mit den Gesprächen und durch Rücklauf der Fragebögen ermittelten Daten sind 
ausreichend, um als Beurteilungsgrundlage für die Sanierung zu dienen. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Daten erhoben: 
 
Grundstücksbezogene Daten: 

� Lage, Zugänglichkeit  
� Flurstücksbezeichnung, Grundbuchstelle 
� Flurstücksgröße 
� Eigentümer 
� Nutzungsberechtigter 
� Nutzung der Gebäude und der Freiflächen 
� Erschließung  
 
Wohnungsdaten: 

� Ausstattung 
� Belichtung 
� Belüftung 
� Zustand 
� Zuschnitt 
� Versorgung und Entsorgung 
� Beheizung 
� Stellplätze 
 
Zu allen Daten wurden Beurteilungskriterien erarbeitet.  
Als Beurteilungsgrundlagen dienten: 

� Baugesetzbuch 
� Baunutzungsverordnung 
� Landesbauordnung 
 
 
In den Einzelgesprächen wurden darüber hinaus Informationsstand, Mitwirkungsbereitschaft und 
ggf. Anregungen, Kritik und Veränderungswünsche der Sanierungsbetroffenen festgestellt. Das 
Ergebnis der Befragung beruht auf Meinungsäußerungen der jeweiligen Haushaltsmitglieder. 
 
Die Bürger konnten sich im Rahmen einer Bürgerversammlung und der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung über die Vorbereitende Untersuchung und die geplante 
Sanierungsmaßnahme informieren. Darüber hinaus wurde den Bewohnern und Eigentümern 
im Vorfeld zu den Einzelgesprächen ein Informationsfaltblatt über das Verfahren zugesandt. 
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Die betroffenen Bürger hatten außerdem die Möglichkeit, zusätzlich telefonische 
Informationen einzuholen, was von einigen Beteiligten auch genutzt wurde.  
 
Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen ist in den folgenden Abschnitten 
dokumentiert.  
 
 
3.3 Grundstücke 
 
Zugänglichkeit: 

Alle Grundstücke im Untersuchungsgebiet sind an das öffentliche Straßen- und Wegenetz 
direkt angeschlossen. 
 
Grundstücksform: 

Im Allgemeinen sind die Grundstücksformen so beschaffen, dass die Bebaubarkeit auch 
nach den heute gültigen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen 
gewährleistet ist. 
 
 
3.4 Nutzungen / Bebauung 
 
Auf eine detaillierte Bestandsaufnahme und grafische Darstellung der Nutzungsstruktur wurde 
verzichtet, weil daraus aufgrund der bekannten Verhältnisse in Stegen relativ wenig 
sanierungsrelevante Hinweise zu erwarten waren.  
 
Das Sanierungsgebiet ist durchgängig geprägt durch eine gemischte Nutzung von Wohnen, 
Gewerbe sowie öffentlichen Einrichtungen. Gegenüber dem Rathausbereich befinden sich 
verschiedene Büros wie beispielsweise Banken, Friseur, Einzelhandel, Arztpraxen und 
Dienstleister. In den Obergeschossen einiger Gebäude befinden sich vorwiegend Wohnungen.  
 
Im Untersuchungsgebiet, bzw. direkt daran angrenzend im Bereich des Rathausplatzes befinden 
sich wichtige öffentliche Einrichtungen wie Rathaus, ökumenisches Bürgerzentrum, 
Kageneckhalle, Kindergarten und der Friedhof. 
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3.5 Zusammenfassung der Städtebaulichen Missstände 
 

Die durchgeführten "Vorbereitenden Untersuchungen wiesen Missstände vor allem in folgenden 
Bereichen auf: 
 
bei der Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf:  

a) Versorgung des Ortes mit Gütern des täglichen Bedarfes und Bedeutungsverlust der noch 
vorhandenen Geschäfte 

b) drohende Leerstände 
c) Straßenraumgestaltung, Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
d) Aufenthaltsqualität 
 
im strukturellen Bereich in Bezug auf: 

a) die drohende Verschlechterung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
b) die bauliche Beschaffenheit der Gebäude, insbesondere auch der infrastrukturellen 

Einrichtungen 
 
 
3.6 Einwohner- und Sozialstruktur / Sozialplan 
 
Gemäß § 180 BauGB wird die Erstellung eines Sozialplanes dann gefordert, wenn bei der 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme für die im Plangebiet wohnenden und arbeitenden 
Menschen nachteilige Auswirkungen zu erwarten sind.  
 
Von einer umfassenden Analyse der Sozialstruktur wurde im Rahmen der Untersuchungen 
abgesehen, da aufgrund der bekannten Verhältnisse in Stegen relativ wenig sanierungsrelevante 
Hinweise zu erwarten waren. 
 
Die provisorische Umsetzung von Betrieben ist nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens im 
Bereich des jetzigen Lebensmittelmarktes vorgesehen (Friseur, Edeka). 
 
Da im vorliegenden Fall im Wesentlichen erhaltende Modernisierungsmaßnahmen und auch 
öffentliche Erschließungsmaßnahmen beabsichtigt sind, kann für das künftige Sanierungsgebiet 
auf die Erstellung eines Sozialplanes verzichtet werden. Im Bereich des jetzigen Edeka-Marktes 
sind keine dauerhaften negativen Auswirkungen auf die dort Betroffenen zu erwarten.  
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3.7 Infrastruktur / Gewerbebetriebe 

 
Auf eine detaillierte Bestandsaufnahme und grafische Darstellung der Gewerbestruktur wurde 
verzichtet. Die Gewerbetreibenden wurden jedoch einzeln u.a. nach ihren Standortproblemen, 
Entwicklungsmöglichkeiten und – wünschen, sowie nach Anregungen zum Sanierungsgebiet 
befragt worden.  
 
Insgesamt befinden sich im Untersuchungsgebiet ca. 11 mittelständische Geschäfte, Läden oder 
Dienstleistungsbetriebe. 
 
Die örtliche Nahversorgung für Stegen ist verbesserungsfähig zu bezeichnen. Es gibt ein 
ausreichendes Sortiment im derzeitigen Lebensmittelladen,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die befragten Gewerbetreibenden sind mit ihrem Standort und der allgemeinen wirtschaftlichen 
Situation in einigen Teilbereichen zufrieden. Zum Zeitpunkt der Begehungen und Befragungen 
waren im Untersuchungsgebiet nicht alle Läden vermietet, insbesondere im Bereich des 
Dorfplatzes sind mehrfach Leerstände bzw. ein Inhaberwechsel zu stellen. 
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Die Erhaltung und Stärkung der Infrastruktur entlang der L127 (Kirchzartener Straße) und eine 
Verbesserung der Situation der Gewerbetreibenden durch Aufwertung und Neuordnung des 
Umfeldes stellen  wesentliche Ziele der Sanierung dar. 
 
 
3.8  Gebäudezustand 
 
Bei einer Begehung wurde der bauliche Zustand der Gebäude begutachtet und einer 
Bewertungsskala von eins bis fünf zugeordnet. Hierbei wurden nur die Hauptgebäude erfasst.  In 
der unten stehenden Tabelle wird die Eingliederung in die fünf Qualitätsstufen (mit 
Zwischenstufen) sowie die jeweils gültigen Bewertungskriterien dargestellt. 
 
Die Tabelle zeigt, dass von den untersuchten 25 Hauptgebäuden 64,00 % der Stufe 2,5  bis 4,0 
zugeordnet und damit verbesserungsbedürftig sind. Der Anteil der Hauptgebäude, der nur unter 
Einsatz erheblicher Mittel instandgesetzt werden kann (Stufe 4,5 und 5,0) beträgt 4,0 % = 
1 Gebäude.  
 
Zustand der Hauptgebäude im Untersuchungsgebiet  
 

Stufe   Kriterium Anzahl  % 
        

1 - 2  
Neubau oder Gebäude in sehr gutem Zustand Gebäude in sehr gutem 
Zustand nicht älter als 10 Jahre bzw. umfassend modernisiert  8 32,0% 

     
2,5 - 3  Gebäude in gutem Zustand, aber mit leichten, geringen Mängeln 8 32,0% 

       

3,5- 4  
Gebäude mit guter bis befriedigender Bausubstanz; renovierungs-, bzw. 
modernisierungsbedürftig 8 32,0% 

       

4,5 - 5  

Gebäude mit schlechter Bausubstanz; baufällig  
Renovierung nur unter Einsatz erheblicher Mittel Gebäude mit 
angegriffener Substanz, Renovierung nur unter Einsatz erheblicher Mittel   1 4,0% 

     
     
  Insgesamt:  25 100,00% 
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Plan Gebäudezustand  
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3.9   Anregungen der Bewohner / Eigentümer / Gewerbetreibende  
 
Ergebnis: 
Im Rahmen der Befragung konnten die Eigentümer, Bewohner und Gewerbetreibende auch 
Anregungen und Kritik zum jetzigen Zustand und zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen 
äußern.  

20  sanierungsbezogene Mitteilungen – davon (Mehrfachnennung) 
 

12  betreffend Verkehrsberuhigung, Parkplätze 
  7  Einkaufsmöglichkeiten, Entwicklung Edeka 
  4  Konzeptlosigkeit, kein Ortskern, kein Zentrum 
 

Die derzeitige Straßenraumsituation entlang der L 127 (Kirchzartener Straße) wird mit einer 
hohen Verkehrsbelastung wahrgenommen. Hier war es seitens der Betroffenen  
wünschenswert, eine Verkehrsberuhigung durch gestalterische Aufwertung des 
Straßenraumes mit entsprechendem Parkraum zu schaffen.  
 
Insbesondere die Neuordnung im Bereich des derzeitigen Lebensmittelmarktes Edeka wird 
begrüßt, da ein Ortsmittelpunkt derzeit nicht erkennbar ist.  
 
 
3.10 Mitwirkungsbereitschaft 
 
Ziel der Haushaltsbefragungen im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen war es auch, die 
Mitwirkungsbereitschaft und insbesondere die Mitwirkungsfähigkeit der Eigentümer an einer 
Sanierung festzustellen. 
 
Der Erfolg einer Sanierung hängt nicht nur von der Tatkraft von Gemeinderat und Verwaltung ab, 
sondern auch entscheidend von der Mitwirkung jedes einzelnen Eigentümers. Voraussetzung 
dafür ist eine positive Einstellung zur Sanierung, die wiederum durch entsprechende 
Informationsarbeit geweckt und weiterentwickelt werden kann. 
 

Im Untersuchungsgebiet 
wurden 25 Eigentümer 
aufgesucht. Die Befragung 
ergab, dass hiervon derzeit 
96 % der Eigentümer 
Interesse an der Sanierung 
haben und bereit sind 
mitzuwirken. Insgesamt hat 
1 Eigentümer den verein-
barten Gesprächstermin nicht 
wahrgenommen oder die 
zugestellten Unterlagen nicht 
zurück gesandt. Dies wurde 
als fehlende Mitwirkungs 
bereitschaft eingestuft.  
 
 
 
 
 

Mitwirkungsbereit 
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4. KOSTEN UND FINANZIERUNG 
 
4.1 Förderrahmen 

 
Beim Antrag zur Aufnahme in das Programm „(Bund Länder Programm für kleinere Städte und 
Gemeinden) “ wurden rund 3.900.000 € (Förderrahmen) beantragt. Davon wurden zunächst nur 
1.666.667 € bewilligt. Nach dem Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen ergab sich eine 
notwendige Erhöhung in Höhe von 230.000 € bedingt durch den Stand der derzeitigen 
Umsetzungskosten des Lebensmittelmarktes. Der Förderrahmen erhöht sich somit auf 
4.130.000 €.   
 
Die im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen fortgeschriebene Kosten- und 
Finanzierungsübersicht weist eine vom Förderrahmen nicht abgedeckte Finanzierungslücke von  
derzeit ca. 2.463.333 € auf. Das spätere Sanierungsgebiet wurde auf Einsparungen hin 
untersucht und auch gegenüber dem Antrags- und dem Untersuchungsgebiet verkleinert. Weder 
eine weitere Verkleinerung noch die Herausnahme von Maßnahmen kann die 
Finanzierungslücke abdecken, da sonst die Erreichung der Sanierungsziele in Stegen gefährdet 
wäre.  
 
Die Gemeinde rechnet mit einer Aufstockung der Fördermittel. Dennoch musste die Gemeinde im 
Zusammenhang mit dem Beschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes eine 
Eigenfinanzierungserklärung abgeben, damit die Satzung rechtmäßig zustande kommen kann.  
 
Die nachfolgende Aufstellung gibt Aufschluss über die im Rahmen der Sanierung nach den 
StBauFR mögliche Förderung im Rahmen des notwendigen Förderrahmens: 
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4.2 Kosten und Finanzierungsübersicht - KuF 
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4.3 Zeit und Maßnahmenaufstellung 

 

Kostengruppe I 

Vorbereitende Untersuchungen    2009 – 2010 fortgeschrieben 

       2011 erledigt 

 

 

Kostengruppe II 

Weitere Vorbereitung     2010 /2011 

 

 

Kostengruppe III 

Grunderwerb      2011 

 

 

Kostengruppe IV 

Abbruch Einkaufsmarkt und Volksbank   2011 

Neubau       2011/2013 

Erschließungsmaßnahmen 

Kirchzartener Straße     2011 – 2015 

Jägerstraße       2013 

Weilerstraße       2014 

Dorfplatz       2015 

 

 

Kostengruppe V 

Umbau/Anpassung Rathausgebäude   2014 

Energetische Erneuerung Kindergarten   ab 2015 
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5. STÄDTEBAULICHE GESAMTKONZEPTION 
 
5.1 Planungsgrundlagen 

Mit der Umgestaltung Ortsdurchfahrt Stegen – Konzept und Vorplanung wurde das Büro Pit    
Müller von der Gemeinde Stegen beauftragt: 
 

Dipl.-Ing.(FH) Pit Müller  Freier Landschaftsarchitekt BDLA 
79106 Freiburg i. Br.  Guntramstr. 38  Tel. 0761/280508  Fax   0761/ 276552 

 

Proj.: Umgestaltung Ortsdurchfahrt Stegen 
 

Erläuterungen zur Planung 
 

Die Dreisamtalgemeinde Stegen wird in Nord-Süd-Richtung von der L 127 
(Kirchzartener Straße) durchquert, wichtige örtliche Infrastruktureinrichtungen 
liegen beidseitig dieser Straße, im Westen Kolleg, Friedhof und der 
Lebensmittelmarkt, auf der östlichen Seite Rathaus, Sparkasse, Grund-und 
Hauptschule, Kindergarten sowie der Dorfplatz mit Kageneckhalle, ökumenischem 
Zentrum und einer Gaststätte im dortigen Wohn- und Geschäftshaus. Da die 
Straße beim Durchqueren des Ortes sowohl Breite als auch Aussehen nicht 
ändert und die Infrastruktureinrichtungen in keinem gestalterisch/funktionalen 
Zusammenhang stehen, ja sich teilweise sogar in einer „waldartigen“ Form 
ausgrenzen, ist ein Ortszentrum Stegen nicht erkennbar. Besonders der Dorfplatz 
ist für Ortsunkundige kaum aufzufinden. 
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Gestaltungsidee 
 

Mit einer angenehm breiten und durch den Belag klar ablesbaren Promenade auf 
der Ostseite der Straße werden die Infrastruktureinrichtungen gestalterisch 
miteinander verknüpft, die im Süden bereits vorhandene Baumreihe wird in den 
Ort hinein fortgesetzt. Im Bereich der Straße wird das Ortszentrum durch die 
beiden verlegten Fußgängerüberwege definiert, die Zebrastreifen liegen hier in 
einer deutlich sichtbaren grauen Fläche, die sich aus den Rinnenplatten beidseitig 
der Straße heraus entwickelt. Auch im Bereich der seitlichen 
Straßeneinmündungen (Weiler Straße, Jägerstraße) ist die Promenade 
durchgängig, wodurch der Autoverkehr beim Ein- und Ausbiegen zu 
entsprechender Rücksichtnahme angeregt wird. Besonders im Bereich 
„Rathaus/Café Reißbeck“ führt dies zu einer zusammenhängenden 
Freiflächengestaltung, in deren Zusammenhang auch eine (Wieder)Verlegung des 
Rathauseingangs auf die Nordseite vorgeschlagen wird. Die beidseitig der 
Jägerstraße vorgeschlagenen Stellplätze kommen sowohl Rathaus als auch Café 
und Lebensmittelmarkt zugute. Eine Barrierefreiheit in der Ausbildung der 
Randeinfassungen ist anzustreben. 

 

Nördlich und südlich des Ökumenischen Zentrums wird die Durchlässigkeit zu den 
östlich gelegenen Bereichen erhöht, um Schule und Dorfplatz besser an die 
Promenade anzuknüpfen. Die dadurch entstehende Platzfläche ermöglicht eine 
bauliche Erweiterung des Bistros nach Westen und ersetzt zudem Flächen, die im 
Zuge der Schulerweiterung verloren gehen. Der Parkplatz erhält eine separate 
Ein- und Ausfahrt, die Bushaltestelle wird an die Straße gelegt, so dass der 
entstehende Platz weitgehend von fahrendem und ruhendem Verkehr freibleibt. 
Es entsteht ein System von miteinander kommunizierenden Freiräumen, deren 
Verbindung optisch klar erkennbar ist. 
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Den nördlichen Abschluss bildet ebenfalls ein Fußgängerüberweg, der die Fläche 
vor dem Blumenladen mit dem Eingang zum Friedhof verbindet. Bis hierher soll 
auch die Beleuchtung durch Mastleuchten in die Promenade integriert werden, so 
dass die Zusammenhänge auch in den Abend- und Nachtstunden erkennbar sind. 
 
 
 
Straßengestaltung im Detail 
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Gesamtplan Gestaltungsidee 
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Einkaufsmarkt Flst.Nr. 227, von Kirchzartener Straße 
 

Drogerie und Friseurgeschäft, Flst.Nr. 227 und 226, Ecke Weilerstraße/Kirchzartener Straße 
 

5.2 Maßnahmen- und Neuordnungskonzept 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der städtebaulichen Vorplanung und der Vorbereitenden 
Untersuchung sind die nachfolgenden aufgeführten Maßnahmen dargestellt:  
 
5.2.1    Abbruch des derzeitigen Edeka-Ladens und Neubau an gleicher Stelle 

 
Der Eigentümer, der Bauverein Breisgau eG, 
plant den Abbruch des Gesamtareals und 
Wiederaufbau eines neuen 
Gebäudekomplexes. Das neue Gebäude 
integriert neben einem Parkdeck im 
Untergeschoss, einem erweiterten Edeka-
Laden im Erdgeschoss auch Flächen für 
Dienstleistungsbetriebe und Wohnungen in 
zentraler Lage. Die Vorplanungen sind 
abgeschlossen und wurden dem Gemeinderat 
bereits vorgestellt. Ein vorläufiges 
Verkehrswertgutachten wurde bereits 
erarbeitet. Gespräche des Eigentümers mit 
potentiellen neuen Mietern wurden ebenfalls 
bereits geführt. Der Investor steht quasi 

„Gewehr bei Fuß“ und kann sofort mit der Umsetzung beginnen. Für den Neubau werden teils 
jetzige öffentliche Flächen des Straßenraumes und des Friedhofes benötigt. Hiervon ausgehend 
kann seitens der Gemeinde die umfassende Straßenneugestaltung der Ortsmitte in Angriff 
genommen werden. Eine umfassende Beteiligung der betroffenen Anwohner wurde durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die förderfähigen Kosten für Abbruch- und Restwertentschädigung mit Zwischen- 
unterbringungsunterkosten werden beziffert mit                                                   457.000 €. 
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5.2.2 Konzept  städtebaulicher Wettbewerb  /  Ergebnis 
 
Bericht über das BV Weilerstraße / Ortsmitte Stegen Bauverein Breisgau eG Freiburg 

Die Gemeinde Stegen hat in ihrer Sitzung am 07.10.2008 beschlossen, den Ortskern von Stegen 
zu sanieren bzw. umzugestalten und hat hierfür die Aufnahme in das 
Landessanierungsprogramm (Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg) beantragt. Im 
Rahmen dieses Förderprogramms werden sowohl öffentliche als auch private Baumaßnahmen 
gefördert. Neben der Aufwertung der Ortsmitte durch die Neugestaltung des Straßenraumes und 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität ist der Abbruch und Neubau des jetzigen 
Lebensmittelmarktes ein wesentliches Ziel der geplanten Ortskernsanierung. 
 

Die Bauverein Breisgau eG ist seit Jahresende 2010 alleinige Eigentümerin des Grundstücks 
Weilerstraße 1. In Abstimmung mit der Gemeinde Stegen hat der Bauverein im November 2010 
für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses eine Mehrfachbeauftragung ausgelobt, an 
der 6 Architekturbüros teilgenommen haben. 
 

Das Planungsgebiet umfasste neben dem Flst.-Nr. 227 mit einer Größe von 1.663 m2 auch eine 
Teilfläche der angrenzenden Landesstraße „Kirchzartener Straße“ (Flst.-Nr. 148/1) zur 
Berücksichtigung von Geh-, Radweg und Parkierung sowie den bestehenden Parkplatz des 
Friedhofes (Teilfläche des Flst.-Nr. 40/3).  
 

Unter dem Vorsitz des Stadtplaners Wolfgang Bäumle fand am 25.01.2011 die Gutachtersitzung 
des Preisgerichts statt, zu dem neben den BVB-Gremien auch Stegens Bürgermeister gehörte. 
Dabei sprach sich das Preisgericht einhellig für den Entwurf des Freiburger Architekturbüros 
Melder und Binkert aus. 
 

Dieser besteht aus zwei gut proportionierten, parallel angeordneten Baukörpern, die sich 
behutsam in die Umgebung einfügen. Durch Gewerbeflächen im EG und im 1. OG werden beide 
Zeilen verbunden. In der Weilerstraße rückt der Neubau etwas von der vorhandenen Bebauung 
ab, so dass ein Durchgang entsteht. Auflockernd wirkt sich auch das begrünte Flachdach auf 
dem zweigeschossigen Verbindungsbau aus. Durch den leichten Höhenunterschied der beiden 
zeilenförmigen Baukörper entsteht zusammen mit den nach Süden geneigten Pultdächern eine 
bauliche Betonung der Ortsmitte. 
 

Während im Erdgeschoss des Neubaus der Lebensmittelmarkt mit Backshop sowie ein 
Friseurgeschäft und der SB-Bereich der Volksbank einziehen werden, entstehen im 1. OG 
Flächen für Büros und Praxen und darüber nach Süden ausgerichtete Wohnungen. In der 
Summe ergeben sich so fast 2.350 Quadratmeter Nutzfläche. Eine Tiefgarage und senkrecht 
angeordnete Stellplätze an der Kirchzartener- und Weilerstr. bieten ausreichend 
Parkmöglichkeiten für Bewohner und Kunden. 
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Fotos Kirchzartener Straße 
 

5.3  Verbesserung der Straßenraumgestaltung 
 
Die Gemeinde Stegen hat zur Vorbereitung dieses Antrages Herrn Dipl.-Ing. (FH) Pit Müller, 
Freier Landschaftsarchitekt BDLA, aus Freiburg mit einer detaillierten Vorplanung beauftragt. Das 
Ergebnis ist unter 5.1 – schriftlich und planerisch – dargestellt. Diese Planungen wurden bereits 
vom Gemeinderat abgesegnet und in der Bevölkerung vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der nun geplante Umbau entlang der L 127 (Kirchzartener Straße)  sieht nun die 
Verbreiterung der Gehwege mit abgesenkten Bordsteinen vor, dadurch wird die Situation der 
Fußgänger verbessert insbesondere auf die steigende Altersstruktur verbessert werden.  
 
Die anhand der Förderobergrenze von 150 €/m²  
ermittelten förderfähigen Kosten belaufen sich auf 3.059.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plan  - 

Flächenermittlung  

Büro Pit Müller 
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5.4 Umbau/Anpassungsarbeiten Rathaus 
 
Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden Anpassungsarbeiten im Eingangsbereich erforderlich. 
Eine Verlegung und Modernisierung des Bürgerbüros wird in Erwägung gezogen. 
Vorbehaltlich eines noch zu erstellenden Konzeptes werden Kosten von ca.  50.000 € 
in den Förderrahmen eingestellt. 
 
 
5.5 Energetische Erneuerung des Kindergartens 

 
Der Kindergarten von Stegen bedarf einer gesamteinheitlichen energetischen Erneuerung. Für 
diesen Bereich wurden förderfähige Kosten in Höhe von 200.000 € 
ermittelt. 
 
 
5.6 Private Maßnahmen 
 
Bei den Vorbereitenden Untersuchungen wurden alle privaten Eigentümer angeschrieben, und es 
hat im Juli 2009 eine Begehung vor Ort stattgefunden. 
 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen einen durchschnittlichen Anteil von Gebäuden mit 
Modernisierungsbedarf. Ein Teil der Gebäude wird derzeit modernisiert (z.B. Ringstr. 1-5), etwa 
15 weitere Maßnahmen haben einen einfachen bis mittleren Modernisierungsbedarf. Den 
größten Anteil bildet der Abbruch und Neubau des Edeka-Gebäudes.  
 
Im Gebiet befinden sich insgesamt 31 Objekte. Hiervon sind 7 (Kirchenräume, Schule, Turnhallen 
etc.) von einer Förderung in der städtebaulichen Erneuerung ausgenommen. In 23 Objekten sind 
die Eigentümer einer Sanierung positiv gegenüber eingestellt.  
 
Von der Neuordnung beim geplanten neuen Edeka-Markt und insbesondere auch der 
Platzgestaltung beim Dorfcafe wird eine Signalwirkung auf die anderen mittelständischen 
Betriebe erwartet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohn- und Geschäftshaus, Flst.Nr. 13/1, Kirchzartener Straße, Bereich Schleckermarkt 
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Wohn- und Geschäftshaus, Flst.Nr. 13/1, Ecke Kirchzartener-/Jägerstraße, Dorfcafe und Bäckerei 

 
 
5.7 Grunderwerb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den erforderlichen Grunderwerb inklusive 
Nebenkosten im Zuge der 
Erschließungsmaßnahmen werden für den 
gesamten Bereich ca.                              170.000 € 
veranschlagt. 

 

siehe Vergrößerung   

ANLAGEN Grunderwerb  
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5.8  Städtebauliche Planung, Sanierungsbetreuung, Vorbereitenden 
Untersuchungen 

 
Für die Durchführung von städtebaulichen Planungen im Bereich der Ortsmitte sowie für die 
Sanierungsbetreuung und die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen wurde ein 
Gesamtansatz von vorläufig        89.000 € 
ermittelt. 
 
 
 
 
.  
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6. FÖRMLICHE FESTLEGUNG 
 

6.1 Abgrenzung des Gebietes 
 
Als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen wird das Sanierungsgebiet in einigen 
Randbereichen geringfügig geändert. Über den genauen Verlauf der Abgrenzung, vgl. den 
Satzungsbeschluss zur förmlichen Festlegung vom 22.04.2011 und den Plan zur "Abgrenzung 
gemäß § 142 BauGB", die in den folgenden Seiten beigefügt sind, wurde in der 
Gemeinderatssitzung beschlossen.  
 
 
6.2 Wahl des Sanierungsverfahrens  
 
Es handelt sich in Stegen um ein zusammenhängendes, in sich geschlossenes Gebiet, in 
welchem im Bereich des Lebensmittelmarktes Ordnungsmaßnahmen auf privaten Grundstücken 
sowie Umstrukturierungen des Gebietes vorgesehen sind. Daneben ist die Durchführung 
notwendiger Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Schaffung 
notwendiger Infrastruktur für eine positive Entwicklung des Gebietes dringend erforderlich.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dass im Gebiet „Ortsmitte“ in Stegen das umfassende 
Sanierungsverfahren nach §§ 152 ff BauGB durchgeführt wird. Hierbei kommen die besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften §§ 152 - 156 BauGB zur Anwendung. Es werden die 
Bestimmungen des §§ 144 -145 BauGB beibehalten. 
 
 
6.3 Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes  (gem. §§ 

142 und 143 BauGB)  
 
Beim Satzungsbeschluss sind die Bestimmungen über die Befangenheit zu beachten. Der 
Mitteilung wird eine Begründung beigefügt, die sich aus den Ergebnissen der Vorbereitenden 
Untersuchungen herleitet. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen, wodurch sie 
Rechtskraft erhält. Die rechtsverbindliche Satzung ist dem Grundbuchamt mitzuteilen, das für die 
betroffenen Grundstücke den Sanierungsvermerk in die Grundbücher einträgt. 
 
      
 
 



Vorbereitende Untersuchungen Gemeinde Stegen 
Förmliche Festlegung  Sanierung "Ortsmitte“ 
 

Rüdiger Kunst-KommunalKonzept GmbH  Seite 40 
 

Satzung über die Förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes (gemäß §§ 142 und 143 BauGB ) 
 
 
S A T Z U N G 
 
ÜBER DIE FÖRMLICHE FESTLEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETES 
"Ortskern", Gemeinde Stegen , Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 

Präambel / Zielsetzung 
 
Diese dient der 
 
a) Funktionsverbesserung des Gebietes im Bezug auf  

 Erhaltung der derzeitigen Nahversorgung, durch Abbruch des derzeitigen Lebensmittelmarktes 
 und Neubau an gleicher Stelle. 
 Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums 
 Erhaltung und Verbesserung der Funktionalität für die Zukunft 
 Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur 
 Umgestaltung, Neuordnung  Verbesserung der Straßenraumgestaltung 

 
Aufgrund § 142  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) 
und § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg (GemO) in der bekanntgemachten 
Neufassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt Seiten 581ff., ber. S.698),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. Mai 2009 (GBl. S. 185), wird  der Gemeinderat der Gemeinde Stegen in seiner Sitzung am 22.März 
2011 folgende Sanierungsatzung beschließen: 
  
 
 
Gemeinde Stegen hat in seiner Sitzung am 22.03.2011 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Festlegung des Sanierungsgebietes "Ortsmitte" 
 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan M 
1:1.500 abgegrenzten Fläche. Dieser ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt und kann 
während der allgemeinen Dienstzeit im Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
 
Das im Lageplan dargestellte Gebiet ist förmlich als Sanierungsgebiet „Ortsmitte" festgelegt. Der Lageplan 
ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 
Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 BauGB finden Anwendung. 

§ 3 
Genehmigungspflicht 

 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilung und Rechtsvorgänge 
finden Anwendung.  
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§ 4 

Frist für die Durchführung 
 

Die Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte “ soll bis 31.12.2018 durchgeführt werden. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
(1) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch Hinweis im Mitteilungsblatt „Gemeinde Stegen – Amtli-

che Bekanntmachungen und Mitteilungen“ vom 31.03.2011 und den Aushang an der Verkündungstafel 
am Rathaus vom 01.04.2011 bis 08.04.2011.  

 
(2) Die Satzung tritt am 09.04.2011 in Kraft. 
 
 
Begründung und Eigenfinanzierungserklärung  
 
Zur Behebung der städtebaulichen Missstände im Gebiet „Ortsmitte“ von Stegen und funktionalen und 
bauliche Stärkung wird diese Satzung erlassen. (Auf den Bericht zur vorbereitenden Untersuchung wird 
verwiesen). 
 
Die für die vollständige und zügige Umsetzung der Sanierungsziele erforderliche Sicherung der 
Gesamtfinanzierung ist zurzeit nur zum Teil gegeben. Da eine Anpassung der Kosten an den bisher 
anerkannten Förderrahmen durch Reduzierung der Maßnahme bzw. des Sanierungsgebiets auf Grund der 
zu erreichenden Sanierungsziele nicht möglich ist, wird die Gesamtfinanzierung dadurch sichergestellt, 
dass die Gemeinde sich zur Übernahme des Fehlbetrages für den Fall bereit erklärt, dass die notwendigen 
Aufstockungen des Förderrahmens und der Landesfinanzhilfe wider Erwarten nicht erfolgen sollte. 
 
Stegen, den 22.03.2011 
 
 Siegfried Kuster 
  Bürgermeister 
 
Plan Bestandteil der Satzung  siehe nächste Seite (unmaßstäblich dargestellt) 
 
ANLAGEN;  Kosten- und Finanzierungsübersicht 
   Auswertung Behördenanhörung 
 
Hinweise: 
Gem. § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrensmängel und Formvorschriften und der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (Gem0) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gem0 unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Die Sanierungssatzung wird an der Verkündungstafel in der Zeit vom 01.04.2011 – 08.04.2011 am Rathaus veröffentlicht  und zusätz-
lich im Mitteilungsblatt der Gemeinde Stegen am 31.03.2011 abgedruckt. Des weiteren kann die Satzung einschließlich der Begrün-
dung im Rathaus Stegen, Dorfplatz 1, 79252 Stegen während den üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 
Satzung einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
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Bestandteil der Satzung vom 22.03.2011 / Plan unmaßstäblich 
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6.4 Festlegung des Fördersatzes für private  
 Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

 
Modernisierungsabsichten von Eigentümern, die im Laufe des Sanierungszeitraumes verwirklicht 
werden sollen, verdienen im Rahmen der Sanierung eine finanzielle Unterstützung. 
 
Für die Förderung privater Maßnahmen ergibt sich folgende Möglichkeit:  
 
Grundsätzlich können private Modernisierungsmaßnahmen mit bis zu 35% der 
berücksichtigungsfähigen Kosten gefördert werden. Die Förderung privater 
Ordnungsmaßnahmen erfolgt ausnahmsweise in städtebaulich begründeten Fällen in der Regel 
durch Übernahme der Abbruchkosten und des Verkehrswertes des Gebäudes, auf der Grundlage 
eines Gutachtens, zu 100%. 
 
Auf der Grundlage der Vorbereitenden Untersuchungen stehen ca. 15 private Maßnahmen 
(Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen) an, die eine sinnvolle Ergänzung zur Aufwertung 
der Ortsmitte darstellen. Den Eigentümern soll über das Sanierungsprogramm in gewisser Anreiz 
geboten werden, diese Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen.  
 
     Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt:  
 

� Modernisierungsmaßnahmen mit einem Fördersatz von 25% - max. 20.000 € 
pro Flurstück und zu bezuschussen.  

 
� Ordnungsmaßnahmen  werden im Einzelfall vom Gemeinderat entschieden. 

 
Erstreckt sich ein Objekt über mehrere Flurstücke, so kann nur jeweils einmal der maximale 
Betrag ausgeschöpft werden, wobei der maximal mögliche Modernisierungszuschuss auf bis zu 
20.000 € pro Flurstück begrenzt wird. 
 
Der Anteil des Landes an der Förderung beträgt 60%, der Eigenanteil der Gemeinde 40%. 
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7. Beteiligung der Behörden 
 

7.1 Übersicht über die Stellungnahmen der Behörden 
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8. Anlagen  Satzungsbeschlüsse  
 

8.1  Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung  
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8.2.  Beschluss des Gemeinderates über den  
 Beginn der "Vorbereitenden Untersuchungen" 

gem. § 141 BauGB vom 21.04.2009 
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8.3  Veröffentlichung gem. § 141 BauGB vom 21.04.2009 
 

Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung  
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8.4.  Informationsblatt zur Vorbereitenden Untersuchung  
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8.5 Gesamtübersicht Untersuchungsgebiet  
 Vorbereitende Untersuchungen 
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8.6 Beschluss des Gemeinderats über die  
 Satzung der Förmlichen Festlegung vom 22.03.2011 
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